
auf den unmittelbaren Besitz Wert legte, davon ge
sprochen, daß der Anerbe den Hof „persönlich“ in Be
sitz genommen haben mußte, sollte die Rückwirkung 
eintreten, während im Kontrollratsgesetz eine solche 
Bestimmung fehlt und nur von „Besitz“ gesprochen 
wird.

b) Eine abweichende Auffassung führt zu nicht 
haltbaren praktischen Ergebnissen. War der Erblasser 
schon 1933 gestorben, und führt seitdem die Witwe 
den Hof für'den minderjährigen Erben, so müßte auch 
in diesem Falle der Nachlaß als „nicht geregelt“ gel
ten und rückwirkend gesetzliche Erbfolge eintreten, 
nachdem 14 Jahre lang der Anerbe als Eigentümer 
galt und seine Mutter in diesem Bewußtsein für ihn 
die Wirtschaft führte. War beim Tode des Erblassers 
der Erbe minderjährig und auch eine Mutter nicht 
mehr vorhanden, so mußte der Hof durch einen Vor
mund verpachtet werden. Auch in diesem Falle hätte 
der Pächter den unmittelbaren, der Verpächter oder 
sein gesetzlicher Vertreter nur den mittelbaren Besitz 
erworben, und es würde — vielleicht rückwirkend auf 
10 Jahre oder länger — jetzt noch gesetzliche Erbfolge 
eintreten müssen, wollte man den mittelbaren Besitz 
nicht als Besitz im Sinne des Artikels XII auffassen.

c) Der Artikel Xn spricht davon, daß der Besitzer 
das Grundstück „als Erbe“ in Besitz genommen 
haben müsse. Dies würde, falls man nur den unmittel
baren Besitz genügen ließe, dazu führen, daß in Fällen, 
in denen jemand den Grundbesitz auf Grund eines Nieß
brauches, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen 
Rechtsverhältnisses, also nicht „als Erbe“ in Besitz 
genommen hat, überhaupt während der ganzen in 
Frage kommenden Zeit kein „Besitzer“ im Sinne des 
Artikels XII vorhanden gewesen wäre. Der Nachlaß 
würde dann als „ungeregelt“ gelten, lediglich aus dem 
rein zufälligen Umstand heraus, daß der Anerbe min
derjährig oder auch — etwälM Heeresdienst — ab
wesend war. Es würde in dem einen Fall der Hof nach 
gesetzlicher Erbfolge, beim Nachbar vielleicht unter 
sonst gleichen Verhältnissen, nach Erbhofrecht vererbt. 
Eine derartige Willkür bei einer Frage, die für die 
bäuerliche Existenz des Einzelnen von entscheidender 
Bedeutung ist, kann nicht als der Wille des Gesetz
gebers unterstellt werden.

Aus diesen Gründen ist die Auffassung, daß nur der 
unmittelbare Besitz die Voraussetzung des Artikels XII 
des Gesetzes Nr. 45 erfüllt, abzulehnen und davon 
auszugehen, daß der Nachlaß auch da als geregelt gilt, 
wo der Anerbe mit dem- Tode des Erblassers nur den 
mittelbaren Besitz erwarb.

2. Rechtsgültige Vereinbarungen, die nach dem In
krafttreten des Gesetzes geschlossen sind, sollen be
stehen bleiben. Zwischen 1945 und dem April 1947 sind 
solche Vereinbarungen — vielfach auch mit Genehmi
gung des Vormundschaftsgerichts — in großer Zahl 
getroffen worden, wobei die Beteiligten von einer irr
tümlichen Voraussetzung hinsichtlich des Fortbestan
des des Erbhofrechts ausgingen, vor allem wenn, wie 
in Sachsen, eine Anordnung der Landesverwaltung 
als Grundlage für eine derartige irrtümliche Voraus
setzung vorlag. Es entsteht die Frage, ob der Begriff 
der rechtsgültigen Vereinbarung im Sinne des Kon- 
trollratsgesetzes nur formell oder auch materiell aus
zulegen ist, und ob es möglich ist, die Beteiligten 
an einer Einigung festzuhalten, die auf einer falschen 
und nachträglich korrigierten Rechtsgrundlage be
ruht. Ein Irrtum darüber, ob ein Hof ein Erbhof ist 
oder war, ist zweifellos ein Irrtum über eine Eigen
schaft der Sache, die im Verkehr als wesentlich anzu
sehen ist (§ 119 Abs. 2 BGB). Daß unter derartigen 
Eigenschaften der Sache nicht nur die tatsächlichen, 
sondern auch die rechtlichen Eigenschaften zu ver
stehen sind, entspricht feststehender Rechtsprechung. 
Demnach ist derjenige, der einen Erbauseinander
setzungsvertrag schloß in der Ansicht, daß der Hof 
kein Erbhof war, wie dies der damaligen gesetzlichen 
Regelung entsprach, berechtigt, diesen Vertrag wegen 
Irrtums anzufechten, wenn aus der jetzigen Regelung 
sich rückwirkend ergibt, daß er doch ein Erbhof war — 
und umgekehrt. Die Frage, ob das Kontrollratsgesetz 
eine solche Anfechtung wegen Irrtums ausschließt, soll 
hier nur aufgeworfen sein, ohne daß näher auf sie 
eingegangen werden kann. Wahrscheinlich ist sie da
hin zu beantworten, daß im Gegensatz zur allgemeinen 
Regelung die Anfechtung wegen Irrtums in solchen

Fällen ausgeschlossen ist, so wenig befriedigend auch 
ein solches Ergebnis häufig sein dürfte.

3. Zweifelhaft ist aber auch, was unter „rechtskräf
tigen“ Entscheidungen zu verstehen ist. Dem oben 
zitierten Urteil des Amtsgerichts Arnstein ist darin 
beizutreten, daß di©'5Erteilung eines Erbscheines oder 
eines Hoffolgezeugnisses eine rechtskräftige Entschei
dung nicht darstellt,, selbst wenn dabei auftretende 
Zweifelsfragen erledigt wurden, da es in Fällen dieser 
Art eine befristete Beschwerde und damit eine formelle 
Rechtskraft nicht gibt. Die Entscheidungen der An
erbengerichte waren im Gegensatz hierzu nach § 48 
des REG einer formellen Rechtskraft fähig. Die An
erbengerichte dürften mit dem 8. Mai 1945 im all
gemeinen ihre Tätigkeit eingestellt haben, an ihrer 
Stelle haben — z. B. in Sachsen auf Grund der ergan
genen Anordnung — vielfach die Amtsgerichte ent
schieden. Sind nun deren Entscheidungen, die an sich 
auf Erbhofrecht beruhten, in Rechtskraft übergegan
gen, wie dies für die Entscheidungen der früheren An
erbengerichte der Fall war, oder sind sie nicht rechts
kräftig geworden, da sie an sich im Rahmen der frei
willigen Gerichtsbarkeit ergingen, die eine Rechtskraft 
nicht kennt ? Vielfach werden Entscheidungen der zu
ständigen Gerichte vor dem 8. Mal 1945 schon ergangen 
sein, sie haben aber keine Rechtskraft erlangt, weil sie 
an eine höhere Instanz abgegeben wurden und dort 
nach dem Zusammenbruch unerledigt blieben. Auch 
solche Entscheidungen sind nach dem Wortlaut des 
Kontrollratsgesetzes als nicht vorhanden anzusehen, 
obwohl dies — zumal wenn bereits in 2 Instanzen, 
vielleicht; mit dem gleichen Ergebnis, entschieden 
war — den Bedürfnissen der Praxis wenig entspricht. 
Die mehrfach erwähnte sächsische Anordnung hatte 
in Artikel IV in Fällen dieser Art noch die Durchfüh
rung eines Rechtsmittelverfahrens vor dem Land
gericht bzw. Oberlandesgericht vorgesehen.

4. Nach dem Kontrollratsgesetz gilt ein Nachlaß als 
geregelt, wenn innerhalb dreier Jahre nach dem Tode 
des Erblassers kein Anspruch im Klagewege gegen den 
Inhaber des Erbhofs „geltend gemacht w i r d “ .  Es 
kann also ein solcher Anspruch zur Zelt des Inkraft
tretens des Gesetzes bereits erhoben sein, er kann auch 
erst nach dem Inkrafttreten des Gesetzes erhoben wer
den. immer vorausgesetzt, daß. die dreijährige Frist 
seit dem Tode des Erblassers noch nicht verstrichen 
ist. Es ist möglich, daß eine solche Klage zwar er
hoben war, der Klageansnruch aber rechtskräftig ab
g e w i e s e n  wurde. In diesem Falle müßte der Nach
laß als „nicht geregelt“ gelten, weil die Klage erhoben 
war. Da aber andererseits Art. XH Abs. 2 bestimmt, 
daß rechtskräftige Urteile in Kraft bleiben, so besteht 
ein Widerspruch zwischen beiden Bestimmungen. Nach 
dem Wortlaut des Gesetzes ist davon auszugehen, daß 
die Bestimmung über die rechtskräftige Entscheidung 
vorgeht. Der Nachlaß gilt also als geregelt, obwohl 
eine Klage erhoben war, die rechtskräftig abgewiesen 
ist. Es führt dies zu dem unerwünschten Ergebnis, daß 
ein auf einem nicht mehr bestehenden Recht beruhen
des Urteil einem Beteiligten Rechte nimmt, die er ge
habt hätte, falls er nicht eine derartige Entscheidung 
herbeigeführt hätte.

5. Der Anspruch muß „im Klagewege“ geltend ge
macht werden oder geltend gemacht worden sein, soll 
er die gesetzlich vorgesehene Wirkung haben. Diese 
Fassung ist überraschend, denn unter der zweifellosen 
Herrschaft des Erbhofrechts, also bis zum 8. Mai 1945, 
war ja eine solche Klage praktisch unmöglich und 
n a c h  dem 8. Mai 1945 bis zum Erlaß des Kontroll
ratsgesetzes wird sie nur in den seltensten Fällen er
hoben worden sein und war ebenfalls dann völlig aus
sichtslos, wenn, wie in Sachsen, schon eine anderweite 
Anordnung bestand. Es wird überhaupt der Ausdruck 
des Kontrollratsgesetzes. „im Klagewege“ einer weiten 
Ausdehnung bedürfen. Es ist sehr wohl möglich, daß 
die gesetzlichen Erben versucht haben, dem Anerben 
sein Eigentum mit allen Mitteln streitig zu machen, so 
durch Beschwerden im Rahmen der freiwilligen Ge
richtsbarkeit, durch Eingaben an die Verwaltungs
behörden usw., daß es aber zu einer gerichtlichen Klage 
nicht gekommen ist, weil diese, wie ausgeführt, nach 
dem bestehenden Recht gar nicht möglich war. In 
Sachsen hatte die Anordnung über die Aufhebung des 
Erbhofrechts vom 9. 7.1946 ein eigenes Verfahren ge-
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